
 

  

trias 
Planungsgruppe 

 

UMWELTPLANUNG 

BAUBEGLEITUNG 

GEHÖLZSACHVERSTÄNDIGE 

BEBAUUNGSPLAN 

„MARINA AM PRERAUER STICH“ 

STADT ZEHDENICK 

LK OBERHAVEL 

DOKUMENTATION FAUNISTISCHE KAR-

TIERUNGEN 2022 

22.11.2023 

AUFTRAGGEBER 

Herr Schorpp 

An Dreilinden 8b 

40629 Düsseldorf 

AUFTRAGNEHMER 

trias Planungsgruppe 

Schönfließer Straße 83 

16548 Glienicke/Nordbahn 

Fon: 033056 / 76 501 

Fax: 033056 / 76 581 

info@trias-planungsgruppe.com 

www.trias-planungsgruppe.com 

BEARBEITER 

Dipl. Geogr. E. Hölzer 

M. Matheis, M. Sc. 

Hennings_i5
Schreibmaschinentext

Hennings_i5
Schreibmaschinentext
Anlage 3 zur Begründung

Hennings_i5
Schreibmaschinentext

Hennings_i5
Schreibmaschinentext



trias  
Planungsgruppe 

 

B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ – Dokumentation faunistische Kartierungen 2022 2 

Inhalt 

1 Anlass und Aufgabenstellung ...................................................................................... 4 

2 Untersuchungsgebiet .................................................................................................... 4 

2.1 Lage ........................................................................................................................................... 4 

2.2 Strukturkartierung ....................................................................................................................... 6 

3 Faunistische Erfassungen ........................................................................................... 10 

3.1 Artspezifischer Untersuchungsraum und Erfassungsmethodik .................................................. 10 

3.1.1 Brutvögel ................................................................................................................................ 10 

3.1.2 Zauneidechse ......................................................................................................................... 13 

3.2 Ergebnisse ................................................................................................................................ 16 

3.2.1 Brutvögel ................................................................................................................................ 16 

3.2.2 Zauneidechse ......................................................................................................................... 25 

4 Zusammenfassung ..................................................................................................... 27 

5 Quellen ........................................................................................................................ 28 

5.1 Literatur .................................................................................................................................... 28 

5.2 Rechtsvorschriften ..................................................................................................................... 29 

5.3 Internet und sonstige Quellen ................................................................................................... 29 

6 Anlagen ....................................................................................................................... 30 

6.1 Fotodokumentation: Brutvögel ................................................................................................. 30 

6.2 Fotodokumentation: Zauneidechse .......................................................................................... 33 

 

  



trias  
Planungsgruppe 

 

B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ – Dokumentation faunistische Kartierungen 2022 3 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Lage des UG (Quelle Karte: LGB 2022, online) ................................................................................................ 5 

Abbildung 2  UG mit Umfeld, Detail (Quelle Karte: LGB 2022, online) ................................................................................. 5 

Abbildung 3: UG mit Geltungsbereich B-Plan (Stand 18.09.2023) (Quelle Luftbild: LGB 2023, online) ............................... 6 

Abbildung 4: Strukturkartierung (Quelle Fotos: TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2022) .......................................................................... 8 

Abbildung 5: Revierkarte Brutvogelbestand 2022 ................................................................................................................. 19 

Abbildung 6: Zauneidechsenfunde im Untersuchungsgebiet 2022 (Luftbild: LGB 2022, online) ......................................... 26 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (HAGEMEIJER & BLAIR 1997) .............................................................................. 13 

Tabelle 2: Reptilienarten in Brandenburg und Berlin mit Schutzstatus .............................................................................. 14 

Tabelle 3: Strukturen Untersuchungsraum Zauneidechse ................................................................................................ 14 

Tabelle 4: Erfassungstermine Kartierung Zauneidechse 2022 ......................................................................................... 16 

Tabelle 5: Gesamtartenliste aller beobachteten Vogelarten des Untersuchungsgebietes ................................................ 17 

Tabelle 6: Arten mit dauerhaft genutzten Neststandorten (Höhlen- und Nischenbrüter) ................................................. 23 

Tabelle 7: Erfassungstermine und Nachweise Zauneidechse 2022 ................................................................................. 25 

 

  



trias  
Planungsgruppe 

 

B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ – Dokumentation faunistische Kartierungen 2022 4 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Stadt Zehdenick befindet sich der B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ in Aufstellung“. Derzeit liegt 

ein Vorentwurf Stand 19.03.2021 vor.  

Bei Umsetzung des Bebauungsplans können artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG 

verletzt werden. Diese sind durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden oder auszugleichen. Zur 

Bewertung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG im Artenschutzgutachten wa-

ren vorab faunistische Erfassungen durchzuführen. Zu untersuchen waren das besonders geschützter Ar-

ten nach § 7 BNatSchG, insbesondere europäisch geschützter Arten.  

Folgende Arten/-gruppen wurden kartiert:  

• Brutvögel 

• Zauneidechse 

Die Erfassungen erfolgten im Zeitraum März bis September 2022. 

Die Ergebnisse der Erfassungen sind in Kapitel 3.2 dokumentiert. Kapitel 4 fasst die wesentlichen Ergeb-

nisse der Kartierungen zusammen. Die Bewertung der Ergebnisse und die artenschutzrechtliche Beurtei-

lung werden in einem Artenschutzgutachten gesondert bearbeitet. 

2 Untersuchungsgebiet 

2.1 Lage 

Das Untersuchungsgebiet (UG) für den Bebauungsplan „Marina am Prerauer Stich“ liegt ca. 2 km nörd-

lich von Zehdenick im ehemaligen Ziegeleipark Mildenberg. Das Plangebiet liegt inmitten der zahlreichen 

Tonstichgewässer des ehemaligen Ziegeleiparks, wo seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1991 Tonab-

bau für Ziegel und Dachziegel erfolgte. Die Ziegel wurden vor Ort aus dem gewonnenen Material her-

gestellt und auf dem Wasserweg über die Havel abtransportiert. Das UG ist über eine kaum befahrene 

Waldstraße erschlossen und zudem über den Wasserweg per Boot erreichbar (Marina Zehdenick mit 

Yachtservice, -verkauf und -charter).  
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Abbildung 1: Lage des UG (Quelle Karte: LGB 2022, online) 

 

Abbildung 2  UG mit Umfeld, Detail (Quelle Karte: LGB 2022, online)  
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Abbildung 3: UG mit Geltungsbereich B-Plan (Stand 18.09.2023) (Quelle Luftbild: LGB 2023, online) 

2.2 Strukturkartierung 

Unmittelbar westlich angrenzend an das UG liegt das Tonstichgewässer „Prerauer Stich“ (kleinerer See) 

mit der Steganlage der Marina Zehdenick, welches eine direkte Verbindung zur Havel (größeres Fließge-

wässer) hat. Zudem ist das UG nur durch die Waldstraße sowie einen wenige Meter breiten bewaldeten 

Uferstreifen von dem östlich gelegenen „Waldstich“ (kleinerer See) entfernt. Direkt innerhalb des UG be-

finden sich keine Gewässer. 

Das Plangebiet ist zu einem Großteil versiegelt; nur die Randbereiche sind nicht asphaltiert oder betoniert. 

Auf der versiegelten Fläche befinden sich ein Hafengebäude (Containerbauweise), ein kleines Trafoge-

bäude sowie ein Imbiss mit WC-Wagen. Ein Restaurant (ebenfalls Containerbauweise) mit Terrasse ist 

derzeit im Bau und soll bei Fertigstellung den Imbiss ablösen. Weite Bereiche der asphaltierten Fläche 

werden als Parkplatz von den Besuchern des Imbisses und anderen Personen (Mitarbeiter oder Besucher 

der Marina, Baufirmen) genutzt. 

Die Uferbereiche des Prerauer Stich sind recht steil abfallend und – abgesehen von den Bereichen der 

Steganlage und dem Zugang dazu – mit natürlicher Ufervegetation (Röhricht, Weidengebüsch) bewach-

sen. Typische Baumarten wie Erlen und Weiden ergänzen den Uferbewuchs. Am Zugang zur Steganlage 

befindet sich eine Rasenfläche, die regelmäßig gemäht und gewässert wird. Hier sind derzeit Sitzplätze 

und Tische des Imbiss aufgestellt. In diesem Bereich befinden sich einige junge bis mittelalte Bäume (Göt-

terbaum, Eberesche, Ulmen). In den Sommermonaten wird der Imbiss häufig frequentiert. Zwischen dem 
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gemähten Bereich und dem Ufer befinden sich auch zahlreiche mittelalte bis ältere Bäume, vor allem 

Erlen und Robinien, aber auch Linden und Birken. Der Uferbereich des Prerauer Stich ist im UG nur 

eingeschränkt für Amphibien als Lebensraum geeignet, da es keine flachen geschützten sonnigen Ufer-

bereiche gibt. 

In den Randbereichen der asphaltierten Fläche befinden sich neben den Gehölzen am Ufer des Prerauer 

Stich auch einige weitere überwiegend junge bis mittelalte Bäume (Weiden, Robinien, Pappel, Ahorn). 

Götterbaumaufwuchs ist an mehreren Stellen zu sehen. Direkt am Rand der asphaltierten Fläche wachsen 

im Norden und Osten einige mittelalte, teils mehrstämmige Weiden. Nördlich des UG befinden sich 

jüngere Bäume (Kiefern, Weiden, Berg- und Spitzahorn, Eichenaufwuchs), aber auch einige etwas ältere 

Exemplare (Weiden, Kiefern, Spitzahorn). Bäume und Sträucher bieten Potenzial für Vögel und ggf. Fle-

dermäuse. Baumhöhlen und/oder –spalten konnten im UG sowohl im östlichen Baumbestand aber auch 

in den Robinien im westlichen Plangebiet im Uferbereich festgestellt werden. 

Im Osten des UG befindet sich zwischen Asphaltfläche und Waldstraße parallel zur Straße ein strukturell 

vielfältig ruderal bewachsenes altes Gleisbett. Kratzbeere, Wildrose, Steinklee, Nachtkerze, Gräser, sowie 

junger Gehölzaufwuchs (u.a. Linde, Robinie, Eiche) wechseln sich ab mit kleinen sandigen Offenberei-

chen. Dieser Streifen ist zudem überwiegend gut besonnt, da Gehölze weitgehend fehlen. Die Ausprä-

gung ist insgesamt trocken. Das UG ist zur Waldstraße durch einen Maschendrahtzaun abgegrenzt. Es 

wurde bei der ersten Ortsbegehung ein hohes Lebensraumpotenzial für Zauneidechsen in diesem Bereich 

der Gleisanlagen festgestellt. Die Gleisanlagen setzen sich nördlich und südlich des Plangebiets fort und 

weisen auch angrenzend an das UG Potenziale für die Art auf. 

Seitlich des Zufahrtstores sind die nicht versiegelten Randbereiche beidseitig gärtnerisch mit vereinzelten 

Stauden und Sanddorn gestaltet, der Boden zwischen den Pflanzungen ist mit Steinen oder Rindenmulch 

bedeckt. Mit Blumen und Stauden bepflanzt sind zudem einige kleine Vierecke, die im nördlichen Bereich 

der Asphaltfläche entsiegelt wurden und das Umfeld attraktiver gestalten sollen. 

Im Norden außerhalb des UG verjüngt sich die Fläche mit dem stillgelegten Gleisbett, der Straße und 

den grünen Uferbereichen der beiden Stiche zu einer schmalen Landzunge. Im Süden setzt sich die was-

sergewerbliche Bebauung mit versiegelten Flächen fort. Unmittelbar angrenzend an das UG befinden 

sich hohe Stahl-/Betonträger einer alten Kranbahn (Potenzial Gebäudebrüter) für Schiffe sowie diverse 

große Hallen und zwei Türme auf weiträumig versiegelter Fläche auf der unter anderem Yachten und 

Boote abgestellt sind. Auch hier sind nur Randbereiche entlang der Straße (Gleisanlage) und teils am Ufer 

unversiegelt. 
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Abbildung 4: Strukturkartierung (Quelle Fotos: TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2022) 

 

März: Zufahrtsbereich Blick auf altes Gleis, vorne Zaun 

 

März: Zufahrtsbereich Blick nach Nord entlang Waldstraße, 

links UG 

 

März: Zufahrtsbereich Blick auf altes Gleis innerhalb UG, 

links asphaltierte Fläche 

 

März: Blick in Richtung Zufahrtsbereich, rechts Kranbahn an-

grenzend an UG, links UG 

 

April: Zufahrtsbereich, rechts Kranbahn, links davon gärtne-

risch gestalteter Bereich noch innerhalb UG 

 

April: Blickrichtung Nord, rechts UG mit Trafogebäude 
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März: Detail Kranbahn 

 

März: Blickrichtung Nord über die asphaltierte Fläche 

 

März: Blick auf Steganlage vom UG 

 

März: Blick im UG entlang Ufer/Rasen auf Zugang zur 

Steganlage 

 

April: Blick in Richtung Zufahrt mit gärtnerisch gestaltetem 

Bereich rechts, im Hintergrund Waldstraße mit Pappelreihe 

 

April: Blick von Nord entlang Gleisbett in Richtung Zufahrt – 

ideale Strukturen für Zauneidechsen 

 

Juni: Gehölze im Südwesten des UG 

 

Juni: Ufersaum mit Gehölzen und Rasenbereich im Norden 

des UG 
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Juni: Rasen und Sitzplätze Imbiss im Norden 

 

Juni: kleiner frisch bepflanzter Wall entlang Kranbahn 

 

3 Faunistische Erfassungen 

3.1 Artspezifischer Untersuchungsraum und Erfassungsmethodik 

Der Untersuchungsraum unterscheidet sich aufgrund der speziellen Anforderungen der jeweiligen Art an 

ihren Lebensraum. Der Untersuchungsraum wird artspezifisch benannt und es werden die für die jewei-

ligen Arten(gruppen) angewandten Untersuchungsmethoden beschrieben.  

3.1.1 Brutvögel 

Allgemeine Charakteristik der Artengruppe 

Alle heimischen Brutvogelarten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. Sind diese 

in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bzw. in Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverord-

nung (BArtSchV) aufgeführt, so zählen sie darüber hinaus zu den streng geschützten Arten. 

Die über 200 in Deutschland vorkommenden Brutvogelarten nutzen die unterschiedlichsten Lebensräume 

und haben verschiedene Habitatansprüche hinsichtlich der Struktur und Größe. Nach FLADE (1994) wer-

den in Mittel- und Norddeutschland ca. 70 Landschaftstypen mit einem für den jeweiligen Landschaftstyp 

charakteristischen Arteninventar unterschieden. Die in den Landschaftstypen vorkommenden Arten wer-

den weiterhin in Leitarten und stete Begleiter unterschieden. Leitarten sind demnach Arten, die in einem 

oder wenigen Landschaftstypen signifikant höhere Stetigkeiten und in der Regel auch wesentlich höhere 

Siedlungsdichten erreichen als in allen anderen Landschaftstypen und somit in den von ihnen präferierten 

Landschaftstypen die von ihnen benötigten Habitatstrukturen und Requisiten wesentlich häufiger und vor 

allem regelmäßiger vorfinden als in anderen Landschaftstypen. Stete Begleiter sind Arten, die in vielen 

Landschaftstypen mit einer sehr hohen Stetigkeit (>80%) vorkommen. (FLADE 1994) 

Je nach Lage des Nestes der einzelnen Art kann unterschieden werden in Bodenbrüter, Busch- und Baum-

brüter, Gebäudebrüter sowie Röhrichtbrüter am Gewässer. Bei der Lage des Nestes kann weiterhin un-

terschieden werden in frei brütende Arten sowie in Höhlen- und Nischenbrüter. Letztere nutzen ihre Nest-

standorte in der Regel über mehrere Brutperioden, während frei brütende Arten in der Regel in jeder 

Brutsaison ein neues Nest bauen. Groß- und Greifvogelarten brüten in der Regel in Horsten, die ebenfalls 

über mehrere Brutperioden genutzt werden.  

Brutvögel sind störungssensibel im Brutrevier. Indikator für die Störungssensibilität ist die sogenannte 

Fluchtdistanz, die bei Greifvögeln wesentlich höher eingestuft wird (GASSNER et al. 2010) als bei Vögeln, 

die im Siedlungsbereich an Aktivitäten des Menschen angepasst sind. 
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Untersuchungsraum 

Da die Reviere der Brutvögel z.T. über die Grenzen des Geltungsbereichs hinausgehen und absehbare 

Wirkungen bei Verwirklichung des Bauvorhabens einen größeren Wirkbereich haben (z. B. Lärm und 

Bewegung), umfasst der Untersuchungsraum für die Brutvögel den gesamten Geltungsbereich sowie zu-

sätzlich alle angrenzenden Vegetationsflächen. So wurden die Uferbereiche des Prerauer Stichs, die teil-

weise dichten Gebüschstrukturen nördlich des Plangebiets sowie der Baumbestand östlich des Geltungs-

bereichs untersucht. Richtung Süden befinden sich überwiegend versiegelte Flächen, so dass diese weit-

läufigen Bereiche nicht regelmäßig abgegangen, sondern Arten nur durch Verhören oder Sichtbeobach-

tungen von der südlichen Grenze des Geltungsgebiets aus dokumentiert wurden. 

Die das Untersuchungsgebiet prägenden Lebensräume sind die angrenzenden anthropogen entstande-

nenen Tonstich- Gewässer im Westen (Prerauer Stich) und Osten des UG (Waldstich). Die Gewässer sind 

Teil eines ausgeprägten Systems aus einer Vielzahl von verschiedenen Fließ- und Standgewässern.  

Die Uferbereiche im Westen sind trotz des Hafenbetriebs am Prerauer Stich natürlich ausgebildet und 

haben einen Schilfgürtel, der auch für Röhrichtbrüter relevant ist. 

Östlich grenzt ein länglich gezogener Baumbestand an, der vor allem im Bereich der südlichen Verbrei-

terung waldähnliche Strukturen aufweist. Trotz der kleinräumigen Ausprägung und der Frequentierung 

durch Spaziergänger und Angler bietet der Baumbestand durch die hohe Anzahl an stehendem und 

liegendem Totholz sowie an sturmgeschädigten abgängigen Pappeln vor allem für Baum-, Höhlen- und 

Gebüschbrütern geeignete Lebensraumstrukturen.  

Südlich des Plangebiets befinden sich überwiegend Gebäude und versiegelte Flächen. Allerdings bieten 

die Gebäude und die Betonträger der Kranbahn diverse Strukturen, die für Brutvögel geeignet sind. Auch 

die ehemalige Beleuchtung der Kranbahn bietet Gebäudebrütern Potenzial für Brutstätten. 

Das Plangebiet an sich ist größtenteils versiegelt und bietet nur in den Randbereichen geeignete Strukturen 

für Brutvögel. 
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Erfassungsmethoden 

Zwischen Anfang März 2022 und Ende Juni 2022 wurden im Untersuchungsraum insgesamt 6 Bege-

hungen durchgeführt. Alle Begehungen erfolgten während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden. 

Eine Übersicht der Begehungstermine ist in folgender Tabelle dargestellt. 

Tabelle 1: Erfassungstermine Kartierung Brutvögel 2022 

Nr. Datum Zeit Temperatur Wind
1
 Bewöl-

kung² 

Witterung³ Bearbeitung 

1 02.03.2022 07:00-

08:00 

-3-0°C 0/8-1/8 0-1 bft WT 2 Ma 

2 31.03.2022 07:00-

08:00 

-1-0°C 0/8-1/8 0-2 bft WT 0 Ma 

3 04.05.2022 05:30-

06:30 

5-5°C 0/8-1/8 0-2 bft WT 1 Ma 

4 24.05.2022 05:00-

06:00 

17-17°C 7/8-1/8 1-3 bft WT 5 Ma 

5 09.06.2022 03:45-

04:45 

16-17°C 4/8-4/8 0-0 bft WT 3 Ma 

6 29.06.2022 05:00-

06:00 

17-17°C 0/8-1/8 0-1 bft WT 2 Ma 

1 

gem. Beaufort Scala, bft: 0-Windstille, 1-leiser Zug, 2-leichte Brise, 3-schwache Brise/schwacher Wind, 4-mäßige Brise, mäßiger Wind, 5-frische 

Brise, frischer Wind, 6-starker Wind, 7-steifer Wind, 8-stürmischer Wind, 9-Sturm, 10schwerer Sturm, 11-orkanartiger Sturm, 12-Orkan 

2

 Gesamtbedeckungsgrad von 0/8-wolkenlos bis 8/8 vollständig von Wolken verhangen 

3 

FaunaMAppEr-Klassifikation:
 
WT1-keine Niederschläge letzte 30 Tage, WT1-keine Niederschläge letzte 7 Tage, WT2-keine Niederschläge letzte 

24 Stunden, WT3 trocken mit schwachen Niederschlägenletzte 24 Stunden; WT 4 trocken mit starken Niederschlägen letzte 24 Stunden, WT 5- 

durchwachsemit einzelnen Schauern; WT 6-regnerisch mit schwachen Niederschlägen, WT 7-regnerisch mit starkenNiederschlägen, WT 8 

regnerisch nach langer Trockenheit, WT9 regnerisch mit Niederschlägen seit Tagen (WIRSING 2022) 

 

Die Erfassungen erfolgten gem. der Empfehlungen von SÜDBECK et al. (2005). Sämtliche Brutvogelarten 

wurden vollständig und punktgenau erfasst. Zu den planungs- und konfliktrelevanten Vogelarten (wert-

gebende Vogelarten) zählen alle im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (EU-VS-RL) geführ-

ten Arten, streng geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie Vogelarten der Roten Liste 

Brandenburgs (RL BB), die in eine Gefährdungskategorie zwischen 0 und 3 eingestuft sind.  

Die bei den einzelnen Begehungen erbrachten Nachweise der jeweiligen Arten wurden nach Abschluss 

der Geländebegehungen Revieren bzw. Brutpaaren zugeordnet. Die Erfassungen erfolgten gemäß den 

EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (EUROPEAN ORNITHOLOGICAL ATLAS COMMITTEE NACH HAGEMEIJER & BLAIR 

1997, vgl. Tabelle 1). Die verwendeten wissenschaftlichen und deutschen Artnamen sowie deren Abkür-

zungen folgen dem Vorschlag von SÜDBECK et al. (2005). 

Als Hilfsmittel wurde ein Fernglas sowie die mobile Erfassungs-Applikation FaunaMapper (WIRSING 2022) 

zur Erfassung und Dokumentation verwendet. 
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Tabelle 1: EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (HAGEMEIJER & BLAIR 1997) 

Status-Klassen nach EOAC 

A Brutzeitbeobachtung 

1 Art im artgemäßen Bruthabitat festgestellt 

2 singendes Männchen 

B Brutverdacht 

3 Paar zur Brutzeit 

4 Revierverhalten (Gesang) im Abstand von mind. 7 Tagen bestätigt 

5 Balzverhalten 

6 Aufsuchen eines möglichen Nestes 

7 erregtes Verhalten / Warnrufe 

8 Brutfleck bei Altvögeln 

9 Nest- oder Höhlenbau 

C Brutnachweis 

10 Ablenkungsverhalten (Verleiten) 

11 Nestfund, Eischalen 

12 Beobachtung eben flügger Jungvögel 

13 Altvögel am Brutplatz (nicht einsehbar) 

14 Altvögel mit Kot oder Futter 

15 Nest mit Eiern 

16 Junge im Nest 

3.1.2 Zauneidechse 

Allgemeine Charakteristik der Art 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) gehört zu den streng geschützten Reptilienarten. In Brandenburg ist sie 

häufig anzutreffen, in geeigneten Habitaten kommt sie in allen Landesteilen vor.  

Zauneidechsen benötigen wärmebegünstigte Habitate, innerhalb derer sie auf geringer Fläche ver-

schiedenste Strukturen vorfinden. Grundlegend ist ein kleinräumiger Wechsel von kurzer und höherer 

Vegetation und offenen Bereichen. Besonders wichtig sind sonnenexponierte grabbare und gut drainierte 

Rohbodenbereiche zur Eiablage (vorzugsweise an sonnenexponierten Böschungen), jedoch werden auch 

Sonnenplätze zur Thermoregulation (z.B. exponierte Plätze auf Totholz oder Steinen; sonnenexponierte 

kleine Flächen), ein ausreichendes Beuteangebot (Insekten, Spinnen, Schnecken), Tagesverstecke (z.B. 

Kleinsäugerbaue, Grasbulten, Totholz- und Reisighaufen) und Winterquartiere (gut isolierte Verstecke im 

Boden, z.B. Kleinsäugerbaue oder natürliche Hohlräume) benötigt. Da Zauneidechsen zumeist nur kurze 

Strecken zurücklegen, liegen die genannten Strukturen i.d.R. nicht weit voneinander entfernt (wenige Me-

ter), Versteckmöglichkeiten müssen stets unmittelbar vorhanden sein. Es ergibt sich ein mosaikartiger Le-

bensraum, für den strukturelle Diversität kennzeichnend ist.  

Gem. GÜNTHER (1996) und BLANKE (2010) werden unter anderem folgende Habitate (naturnah und auch 

anthropogen beeinflusst) bei Vorhandensein von guten Kleinstrukturen häufig besiedelt: Ruderalflächen, 

Schuttflächen, Heideflächen, Halbtrockenrasen und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, extensiv ge-

nutzte Weiden und Wiesen, sonnenexponierte Böschungen wie z.B. Bahndämme, Hausgärten sowie ver-

schiedene Aufschlüsse und Brachen. In Berlin und Brandenburg sind Truppenübungsplätze zudem häufig 
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besiedelt. Wichtige Lebensräume und Ausbreitungslinien befinden sich entlang der Randbereiche von 

Verkehrswegen. 

Tabelle 2: Reptilienarten in Brandenburg und Berlin mit Schutzstatus 

Name 

deutsch. 

Name wiss. Schutzstatus 

gem. 

BNatSchG 

Rote Liste 

BB 2004 

Rote Liste 

B 2017 

Rote Liste 

D 2020 

FFH-RL  

Anhang 

Europäische 

Sumpfschild-

kröte 

Emys orbicularis §§ 1 0 1 II + IV 

Zauneidechse Lacerta agilis §§ 3 V V IV 

Östliche Sma-

ragdeidechse 

Lacerta viridis §§ 1 in B nicht 

heimisch 

1 IV 

Waldeidechse Zootoca vivipara § G 2 V  

Blindschleiche Anguis fragilis § ** V *  

Glatt-

/Schlingnatter 

Coronella austriaca §§ 2 D 3 IV 

Ringelnatter Natix natrix § 3 V 3  

Kreuzotter Vipera berus § 1 1 2  

Schutzstatus gem. BNatSchG: § = besonders geschützt; §§ = streng geschützt 

Rote-Liste-Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefähr-

det; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; R = extrem selten; V = Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = unge-

fährdet; ◊ = nicht bewertet; - = kein Nachweis oder nicht etabliert (RL BB * = derzeit nicht gefährdet; ** = ungefährdet) 

Untersuchungsraum 

Der Aktionsraum der Zauneidechse ist relativ gering. Die Art muss keine weiten Distanzen zwischen ver-

schiedenen Teillebensräumen überwinden. Der gesamte Lebensraum eines Tieres beschränkt sich bei 

guten strukturellen Voraussetzungen auf wenige Quadratmeter. Somit wurden bei der Erfassung das 

Plangebiet und unmittelbar angrenzende Bereiche betrachtet. Die versiegelte Fläche sowie feuchte und 

verschattete Uferbereiche stellen keinen geeigneten Lebensraum für die Art dar und wurden nicht unter-

sucht. Bei einer ersten Ortsbegehung wurde besonders hohes Potenzial im Bereich des alten Gleiskörpers 

festgestellt.  

Tabelle 3: Strukturen Untersuchungsraum Zauneidechse 
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Erfassungsmethoden 

Generell sind bei der Kartierung zum Artnachweis der Zauneidechse die speziellen Lebensraumansprü-

che sowie die Phänologie und somit die unterschiedlichen Aktivitätszeiträume der Tiere im Jahresverlauf 

zu berücksichtigen. Die Prüfung der Fläche erfolgt innerhalb der Aktivitätszeit der Art zwischen März/April 

und September/Oktober. Von Mai bis Juni zur Paarungszeit sind sowohl die Weibchen, als auch die 

Männchen und Subadulti der Art aktiv und somit beobachtbar. Ein Vorkommen von Schlüpflingen im 

Spätsommer (nachweisbar etwa von August bis September) belegt eine erfolgreiche Reproduktion der 

lokalen Population. Zudem lassen sich kleine Bestände häufig überhaupt nur durch die Erfassung von 

Schlüpflingen belegen (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Des Weiteren sind geeignete Witterungsverhältnisse (warme Temperaturen, kein Niederschlag, kein 

Wind) sowie die richtige Wahl der Tageszeit (abhängig vom Tagesgang der Temperaturen) für einen 

erfolgreichen Nachweis der Art von hoher Bedeutung. Die Begehungstermine wurden entsprechend an-

gesetzt. 

Die übliche und hier angewandte Methode zur Kartierung von Zauneidechsen ist die Sichtbeobachtung. 

Bei dieser werden aufgrund ihrer strukturellen Ausstattung potenziell als Lebensraum geeignete Bereiche 

im Untersuchungsgebiet ermittelt und nach Individuen abgesucht. Die Potenzialflächen werden dazu bei 

den Begehungen vollständig langsam abgeschritten. Bevorzugte Habitatstrukturen und Aufenthaltsorte 
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von Zauneidechsen, wie Sonnenplätze und Schlupflöcher, werden bei der Sichtkontrolle besonders gründ-

lich geprüft. 

Ziel der Erfassung ist die Lokalisierung von Zauneidechsenvorkommen und eine Einschätzung des Ge-

samtlebensraums innerhalb der Fläche. 

Tabelle 4: Erfassungstermine Kartierung Zauneidechse 2022 

Nr. Datum Zeit Temperatur Wind Bewölkung Niederschlag Bearbeitung 

1 27.04.2022 mittags 14-15°C fast windstill 4/8-5/8, son-

nig 

kein Hö 

2 03.05.2022 vormittags 15°C fast windstill 1/8 kein Hö 

3 19.05.2022 vormittags 20-22°C windstill 0/8 kein Hö 

4 08.06.2022 vormittags 20-22°C, leicht 

schwül 

windstill 4/8-2/8 kein Hö 

5 23.08.2022 vormittags 20-22°C kaum Wind 7/8-3/8, auf-

klarend 

kein Hö 

6 06.09.2022 vormit-

tags/mit-

tags 

20°C wenig Wind 4/8, aufkla-

rend 

kein Hö 

 

3.2 Ergebnisse 

3.2.1 Brutvögel 

Im Rahmen der Brutvogelerfassungen 2022 wurden insgesamt 48 Vogelarten im Untersuchungsraum 

festgestellt. Die Arten Fischadler, Lachmöwe, Silbermöwe, Graureiher, Silberreiher und Mäusebussard 

wurden teilweise regelmäßig aber ausschließlich im Überflug festgestellt. Aufgrund des großen Aktivitäts-

radius während der Brutzeit ist davon auszugehen, dass die an das Plangebiet angrenzende Teiche (Prer-

auer Stich und Waldstich) Teil ihrer Nahrungshabitate sind. Regelmäßig wurden Blässhuhn, Haubentau-

cher, Stockente und Höckerschwan als Nahrungsgäste auf den Teichen festgestellt.  

Die Arten Elster, Erlenzeisig, Kernbeißer, Sperbergrasmücke, Sumpfmeise und Stieglitz wurden einmalig 

und teilweise außerhalb ihrer Erfassungszeiten aufgenommen, in diesen Fällen wird von Zufallssichtun-

gen umherziehender Individuen (Erlenzeisig) oder von Streifrevieren von Individuen mit großem Bewe-

gungsradius (Elster und Kernbeißer) ausgegangen. 

In folgender Tabelle 5 werden alle nachgewiesenen Vogelarten des UG mit wissenschaftlicher und deut-

scher Bezeichnung, dem jeweiligen Schutzstatus durch die EU-Vogelschutzrichtlinie, das Bundesnatur-

schutzgesetz und die Einstufungen in die Roten Liste Brandenburgs (RYSLAVY 2019) sowie dem Bestand 

(Anzahl Brutpaare/Reviere) und dem Status (vgl. Tabelle 5) im Untersuchungsraum dargestellt. Als an-

grenzend wurden die Reviere bewertet, wenn die Arten entweder mindestens zweimalig mit direktem 

Bezug zum Untersuchungsraum festgestellt wurden, ohne geeignete Strukturen für eine Brutstätte im UG 

zu haben (z.B. Haubentaucher) oder ein Revier regelmäßig in einiger Entfernung festgestellt wurde (z. B. 

Drosselrohrsänger). 
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Tabelle 5: Gesamtartenliste aller beobachteten Vogelarten des Untersuchungsgebietes 

Wertgebende Arten sind fett hervorgehoben 

BP/Rev. Anzahl: Anzahl der Brutpaare/Reviere der entsprechenden Arten im UG und angrenzend; NG = Nahrungsgast 

Status: Gemäß EOAC Kriterien (HAGEMEJER & BLAIR 2005) 

VS-RL – Anh. I: Arten des Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 

BNatSchG: § = nach Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt, §§ = nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt 

RL BB: Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (RYSLAVY 2019): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 

V = Arten der Vorwarnliste 

Nr Deutscher 

Name 

Wiss. Name Art-

kür-

zel 

BP / Rev., an-

grenzend [x] 

Status VS-RL BNatSchG RL 

BB 

1 Amsel Turdus merula A 1 B4 - § - 

2 Bachstelze Motacilla alba Ba 1 B4 - § - 

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm 1 [1] B4 - § - 

4 Bluthänfling Carduelis cannabina Hä 1 C14 - § 3 

5 Blässhuhn Fulica atra Br [1] B4 - § - 

6 Buchfink Fringilla coelebs B 1 B4, C12 - § - 

7 Buntspecht Dendrocopos major Bs 1 B4 - § - 

8 

Dohle Coloeus monedula D 

13 B9, B13, 

B14, 

- § 2 

9 Drosselrohrsän-

ger 

Acrocephalus arundi-

naceus Drs 

[1] B4 - §§ - 

10 Eichelhäher Garrulus glandarius Ei 1 B4 - § - 

11 Eisvogel Alcedo atthis Ev [1] B4 X §§ - 

12 Elster Pica pica E - NG - § - 

13 Erlenzeisig Carduelis spinus Ez - Durchzug - § 3 

14 Feldsperling Passer montanus Fe 2 B4 - § V 

15 Fischadler Pandion haliaetus Fia - NG X §§ - 

16 Gartengrasmü-

cke Sylvia borin Gg 

1 B4 - § - 

17 Graugans Anser anser Gra 4 B4 - § - 

18 Graureiher Ardea cinerea Grr [1] B4 - § V 

19 Grünfink Carduelis chloris Gf 1 B4 - § - 

20 Grünspecht Picus viridis Gü 1 B4 - §§ - 

21 Haubentaucher Podiceps cristatus Ht [1] B5 - § 2 

22 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 1 B4 - § - 

23 Höckerschwan Cygnus olor Hö [1] B4 X § - 

24 

Kernbeißer 

Coccothraustes coc-

cothraustes Kb 

- B3 - § V 

25 Kleiber Sitta europaea Kl 1 B4 - § - 

26 Kohlmeise Parus major K 2 B4 - § - 

27 Kuckuck Cuculus canorus Ku [1] B4 - § - 

28 Lachmöwe Larus ridibundus Lm - A1 - § - 

29 Mäusebussard Buteo buteo Mb - A1 - §§ V 

30 Mönchsgrasmü-

cke Sylvia atricapilla Mg 

1 B4 - § - 
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Nr Deutscher 

Name 

Wiss. Name Art-

kür-

zel 

BP / Rev., an-

grenzend [x] 

Status VS-RL BNatSchG RL 

BB 

31 

Nachtigall 

Luscinia megarhyn-

chos N 

1 B4 - § - 

32 Nebelkrähe Corvus cornix Nk [1] B4 - § - 

33 Pirol Oriolus oriolus P 1 B4 - § - 

34 Ringeltaube Columba palumbus Rt 1 B4 - § - 

35 Rotkehlchen Erithacus rubecula R 2 B4 - § - 

36 Schwarzspecht Dryocopus martius Ssp [1] B4 X §§ - 

37 Silbermöwe Larus argentatus Sim - A1 - § - 

38 Silberreiher Casmerodius albus Sir - A1 - § - 

39 Singdrossel Turdus philomelos Sd 1 B4 - § - 

40 Sperbergrasmü-

cke Sylvia nisoria Sgm 

- A1 X §§ 2 

41 Star Sturnus vulgaris S 2 C14 - § - 

42 Stieglitz Carduelis carduelis Sti - A2 - § - 

43 Stockente Anas platyrhynchos Sto [1] B4 - § - 

44 Sumpfmeise Parus palustris Sum - A2 - § - 

45 

Teichrohrsänger 

Acrocephalus scir-

paceus T 

2 B4 - § - 

46 Wacholderdros-

sel Turdus pilaris Wd 

2 B4 - § - 

47 Waldbaumläu-

fer Certhia familiaris Wb 

1 B4 - § - 

48 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 2 B4 - § - 
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Abbildung 5: Revierkarte Brutvogelbestand 2022  
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Es wurden Reviere von 6 Arten innerhalb des Geltungsbereichs (Teichrohrsänger, Bluthänfling, Grünfink, 

Blaumeise, Feldsperling und Kohlmeise) erfasst. Der Bluthänfling gilt aufgrund seines Gefährdungsstatus 

gem. Roter Liste Brandenburg (Kat. 3) als wertgebende Art. Außerdem liegen die Reviere der Dohlen 

(wertgebende Art), der Bachstelze und des Hausrotschwanzes im unmittelbaren Randbereich des Gel-

tungsbereichs. 

Wertgebende Arten 

Im Untersuchungsgebiet gelten folgende vorkommenden Brutvogelarten als wertgebend: Bluthänfling, 

Eisvogel, Dohle, Drosselrohrsänger, Grünspecht, Haubentaucher, Höckerschwan und Schwarzspecht. 

Im Folgenden werden die einzelnen wertgebenden Arten bezüglich ihres Lebensraums und der Periodik 

ihres Brutgeschehens sowie ihres Vorkommens im Untersuchungsraum näher beschrieben. 

Bluthänfling 

Der Bluthänfling ist gem. Roter Liste Brandenburg in seinem Bestand gefährdet (RL BB Kat. 3). 

Von Bedeutung für eine Ansiedlung sind Hochstaudenfluren und andere Saumstrukturen (Nahrungsha-

bitate) sowie strukturreiche Gebüsche oder junge Nadelbäume (Nisthabitate). Er brütet in dichten Hecken 

und Büschen aus Laub- und Nadelgehölzen (vor allem junge Nadelbäume, aber auch Dornsträucher 

und an Kletterpflanzen), selten sind Bodennester in Gras- bzw. Krautbeständen oder Schilfröhricht.   

Der Bluthänfling ist Kurzstrecken- bzw. Teilzieher und kann bereits ab Ende Februar im Brutgebiet eintref-

fen, meist jedoch zwischen Mitte März und Ende April. Die Paarbildung geschieht nach dem Eintreffen im 

Brutgebiet. Balzverhalten ist ab Ende April zu beobachten, die Eiablage geschieht frühestens ab Anfang 

April meist jedoch erst im Mai. Mit Jungvögeln ist entsprechend ab Ende April zu rechnen. Bei Zweitbruten 

auch bis Anfang September. Doch meist verlässt er den Brutplatz bereits im Juli. 

Der Bluthänfling wurde ab Anfang Mai bei allen Begehungen in der Grünfläche im Südwesten des Plan-

gebiets festgestellt. Der überwiegend mit Robinien aber auch einer jungen Kiefer bestandene Bereich 

weist eine dichte und teilweise undurchdringbare Strauchschicht auf. Das Schilfgras und kleinflächig un-

gemähte Flächen bieten der Art einen gut strukturierten Lebensraum. Bei der Begehung Anfang Juni 

wurde ein Altvogel futtertragend beobachtet. Es wird von einem Nest in der dichten Strauchschicht aus-

gegangen. 

Dohle 

Die Dohle ist gem. Rote Liste Brandenburg stark gefährdet (RL BB Kat. 2). 

Dohlen brüten als Einzelbrüter oder in Kolonien. Als natürlicher Lebensraum gelten lichte Wälder (insbe-

sondere Buchenwälder) mit angrenzenden offenen Nahrungsräumen. Brutplätze befinden sich in Altholz-

beständen oder Felswänden mit Höhlenangebot. In Deutschland besiedelt die Dohle heute überwiegend 

Ersatzlebensräume im Siedlungsbereich bevorzugt in Gartenstädten, Hof- oder Dorfgehölzen, oder rand-

lich zu offenen, möglichst extensiv landwirtschaftlich genutzten Nahrungsräumen, aber auch in Groß-

stadtkernen mit nischenreichen Gebäuden, Altbaublocks, Brückenkonstruktionen oder in Parkanlagen 

mit Altbaumbestand. Nahrungshabitate sind hier überwiegend (Industrie-)Brachen, Scherrasen z. B. von 

Sportplätzen, Müllkippen, Hafenanlagen, Bahnhofsanlagen oder sie passen sich z.T. an anthropogene 

Fütterungen an und nutzen dann auch häufig große (auch stark versiegelte) Plätze. Dohlen sind Höhlen-

brüter und bauen ihr Nest häufig in Schwarzspechthöhlen oder in Höhlen ausgefaulter Kronen oder 

Stammbrüchen. Dohlen sind häufig Standbrüter oder Kurz- bis Mittelstreckenzieher, gem. SÜDBECK 
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(2005) sind norddeutsche Brutvögel überwiegend Nichtzieher. Nestbau ist ab Ende Februar zu beobach-

ten, Hauptlegezeit von Anfang April bis Ende Mai. Flügge Junge sind ab Anfang Juni zu erwarten. Jung-

vögel werden nach dem Ausflug noch für etwa vier Wochen gefüttert. Ab Juli werden die Brutplätze dann 

verlassen. 

In den Laternen, zur Beleuchtung des Hafengeländes im Südwesten des Plangebiets, hat sich eine Kolonie 

Dohlen angesiedelt. Es wurden mindestens 12 Nester der Dohle in den Laternen angrenzend an den 

südwestlichen Geltungsbereich
1

 erfasst, ein weiteres Nest befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs. 

Auch Laternen desselben Bautyps, die weiter südlich auf der Fläche stehen, sind teilweise besetzt. Die 

Dohlen konnten beim Nestbau, der Fütterung und bei aggressivem Abwehrverhalten gegenüber Nebel-

krähen (09.06.) beobachtet werden. Während der Begehung am 29.06.2022 wurden ausgeflogene 

Jungtiere festgestellt. An zwei Silos südlich des Plangebiets sammelte sich ein Schwarm von Jung- und 

Altvögeln, dessen Größe auf etwa 40 Tiere geschätzt wird.  

Drosselrohrsänger 

Der Drosselrohrsänger ist nach BNatSchG streng geschützt. 

Er brütet in den höchsten und kräftigsten Vertikalstrukturen von Röhrichten und ist an Wasser gebunden. 

Die Länge des wasserseitigen Schilfrandes ist für die Qualität eines Reviers entscheidend. Die Mindest-

größe besiedelter Schilfkomplexe kann gebietsweise (bei nahrungsreicher Umgebung) < 150 m² liegen. 

Eine gewisse Beimischung von Weidengebüsch wird toleriert. Die Hauptbrutzeit erstreckt sich von Mitte 

Mai bis Ende Juni (Spät- und Zweitbruten bis Juli).  

In Röhrichtbeständen des östlich gelegenen Waldstichs wurde die Art mehrfach aus der Ferne verhört. 

Das Revier befindet sich in weiterer Entfernung zum Geltungsbereich.  

Eisvogel 

Der Eisvogel ist eine nach BNatSchG streng geschützte Art und im Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

gelistet.  

Sein Lebensraum sind langsam fließende und stehende, möglichst klare Gewässer mit Angebot an klei-

nen Fischen, ausreichend Sitzwarten (in < 3 m das Gewässer überragende Äste und andere Strukturen) 

und mindestens 50 cm hohen, möglichst krautfreien Bodenabbruchkanten, die das Graben von Niströh-

ren ermöglichen. Dazu eignen sich Steilufer (auch an Brücken und Gräben), Kies- und Sandgruben, Wur-

zelteller (auch im Wald) in bis zu mehreren 100 m Entfernung vom Gewässer. (SÜDBECK et al. 2005) 

Die Art brütet meist zweimal im Jahr, aber es sind auch Dritt- und sogar Viertbruten (als Schachtelbrut) 

möglich. Die Brutperiode erstreckt sich von März bis September (Oktober). Legebeginne haben bis zu 

drei Gipfel: Mitte April, Mitte Juni und Anfang Juli. Die Brutdauer beträgt 18-21 Tage, die Nestlingsdauer 

22-28 Tage. Eine Wanderneigung besteht v.a. ab August/Oktober, aber auch ein monatelanges Aus-

harren von Alt- und Jungvögeln in Brutplatznähe ist möglich. (SÜDBECK et al. 2005) 

Die Reviergröße ist unterschiedlich und abhängig vom Nahrungs- und Strukturangebot, von 500 m bis 

2 (3-5) km entlang eines Gewässers. (SÜDBECK et al. 2005) 

 

1
 Anmerkung: In der Kartendarstellung (Abbildung 5) ist ein inzwischen veralteter Geltungsbereich dargestellt – die 

Dohlenbrutplätze befinden sich nach dem aktuellen Stand des B-Plan Entwurfs vom 18.09.23 (vgl. Abbildung 3) 

überwiegend (bis auf ein BP) angrenzend an den Geltungsbereich. 
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Der Eisvogel wurde zweimalig im Uferbereich des Prerauer Stich festgestellt. Ein Brutplatz innerhalb des 

UG ist unwahrscheinlich, jedoch nutzt er die Teiche zur Nahrungssuche. 

Grünspecht 

Der Grünspecht ist nach BNatSchG eine streng geschützte Art. 

Ursprünglich in Randzonen von mittelalten und alten Laub- und Mischwäldern bzw. Auwäldern vorkom-

mend, ist er heute in reich gegliederten Kulturlandschaften mit einem hohen Anteil an offenen Flächen 

und Feldgehölzen, Hecken mit Überhältern, Parks, Alleen, Villenvierteln und auf Friedhöfen mit Altbaum-

bestand heimisch. Zur Nahrungssuche (vor allem Ameisen) ist er auch auf Scherrasen, Industriebrachen, 

Deichen und Gleisanlagen zu finden. (SÜDBECK et al. 2005) 

Für den Grünspecht, der in der Brutzeit einen sehr großen Raumbedarf hat (8->100 ha nach 

FLADE 1994), bildet das Untersuchungsgebiet nur einen Teil seines Habitats. Von besonderer Bedeutung 

sind die halboffenen Flächen und der Baumbestand östlich des Plangebiets, ein ausreichendes Angebot 

an Ameisen findet er auf den offenen Grünflächen im Norden des Plangebiets. Ein Brutplatz im Geltungs-

bereich wurde trotz vorhandenen Höhlenpotenzials nicht festgestellt.  

Haubentaucher 

Der Haubentaucher ist gem. Rote Liste Brandenburg stark gefährdet (RL BB Kat. 2). 

Die Art ist in großen fischreichen Stillgewässern wie Seen, Weiher, Teiche, Talsperren, Baggerseen ab 1 

ha zuhause. Auch werden Boddengewässer der Ostsee, Altarme und langsam fließende Gewässer sowie 

Überschwemmungsgrünland; meist mit Strukturen für die Befestigung des Schwimmnestes, wie Röhrichte, 

ins Wasser ragende Bäume und Büsche, See- und Teichrosenbestände besiedelt. Das Schwimmnest wird 

in Verlandungsvegetation versteckt und zumeist an Pflanzen verankert. (SÜDBECK et al. 2005) 

Während der Brutzeit beträgt der Raumbedarf 1 – 10 ha (FLADE 1994). 

Der Haubentaucher wurde an zwei Terminen bei der Nahrungssuche auf dem Prerauer Stich beobachtet. 

Es wird von einem Brutplatz in den umgebenden Gewässern ausgegangen.  

Höckerschwan 

Der Höckerschwan ist im Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie gelistet. 

Er lebt überwiegend an nährstoffreichen stehenden oder langsam fließenden Gewässern. Dazu zählen 

z.B. Binnenseen, Teiche, Altwässer, Bodden- und Haffküstengewässer, Tieflandflüsse, Grabensysteme, in 

grundwassernahen Grünlandgebieten der Fluss- und Seemarschen, aber auch Dorf- und Parkteiche und 

andere künstliche Gewässer sowie auch Erlenbrüche und Wiedervernässungspolder in Hochmooren. Der 

Bodenbrüter baut sein Nest am Ufer oder auf kleinen Inseln in Vegetation oder im Röhricht auf trockenem, 

erhöhtem Untergrund, manchmal auch völlig frei (SÜDBECK et al. 2005) 

Der Raumbedarf zur Brutzeit beträgt 1 ha bis 1 km² (FLADE 1994). 

Ein Höckerschwan Paar wurde mehrfach bei der Nahrungssuche auf dem Prerauer Stich und dem Wald-

stich beobachtet, so dass von einem Revier ausgegangen wird. Der Brutplatz befindet sich weder inner-

halb des Geltungsbereichs noch in den unmittelbar angrenzenden Uferstrukturen.  
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Schwarzspecht 

Der Schwarzspecht ist eine nach BNatSchG streng geschützte Art und im Anhang 1 der Vogelschutz-

Richtlinie gelistet. 

Sein Lebensraum sind ausgedehnte Laub- und Mischwälder mit Altholzanteil zur Anlage von Brut- und 

Schlafhöhlen. Er besiedelt bei ausreichender Größe und Struktur (Alt- und Totholz, modernde Baum-

stümpfe, Nadelholzanteil) nahezu alle Waldgesellschaften. Sein Aktionsraum kann sich auf über mehrere, 

z.T. kilometerweit auseinanderliegende Kleinwälder erstrecken. Die Bruthöhle wird häufig in Buchenalt-

holz angelegt. (SÜDBECK et al. 2005) 

Der Legebeginn erfolgt ab Mitte/Ende März, meist ab Anfang/Mitte April bis Mai. Das Ausfliegen der 

Jungen findet frühestens Ende Mai, meist aber erst im Juni statt. (SÜDBECK et al. 2005) 

Der Schwarzspecht hat eine sehr hohe Bedeutung für die Anlage großer Höhlen von Folgearten wie z.B. 

Hohltaube, Waldkauz sowie verschiedenen Fledermausarten.  

Der Schwarzspecht wurde zweimalig im Untersuchungsgebiet festgestellt. Während der Begehung An-

fang Juni wurde ein Revierkampf mit einer Nebelkrähe beobachtet. Aufgrund des großen Aktivitätsradius 

wird von einem kleinen Teilhabitat ausgegangen. Im Untersuchungsgebiet wurde kein aktiver Brutbaum 

gefunden, auch festgestellte Baumhöhlungen konnten nicht eindeutig dem Schwarzspecht zugeordnet 

werden. Allerdings wurden in dem Baumbestand östlich des Plangebiets mehrere Totholzbäume im fort-

geschrittenen Zerfallsstadium festgestellt, deren zahlreiche Höhlungen aufgrund der Größe und Ausge-

staltung durchaus auch durch den Schwarzspecht entstanden sein könnten Der Geltungsbereich ist Teil 

des Reviers und wird vor allem als Nahrungsgebiet genutzt.  

Arten mit dauerhaft genutzten Neststandorten 

Zu Arten mit dauerhaft genutzten Neststandorten zählen Höhlen- und Nischenbrüter in und an Gebäuden 

sowie in Bäumen, aber auch Arten, die ihr Nest oder ihren Horst über mehrere Brutperioden nutzen. 

Dauerhaft genutzte Neststandorte sind im Gegensatz zu Nestern von Freibrütern auch außerhalb der 

Brutzeit geschützt, da in der Regel eine Nutzung über mehrere Brutperioden stattfindet. 

In der Untersuchungsfläche kommen 13 Höhlen- und Nischenbrüter vor, vier davon sind wertgebend 

und wurden bereits im vorigen Abschnitt beschrieben. Weiter kommen zwei typische Gebäudebrüter 

(Bachstelze, Hausrotschwanz) sowie 7 Baumbrüter im UG (vgl. Tabelle 6) vor. 

Tabelle 6: Arten mit dauerhaft genutzten Neststandorten (Höhlen- und Nischenbrüter) 

Art Beschreibung der Brutplätze Einschätzung des Verlustes 

bei Umsetzung des BP 

Bachstelze Es wurde ein Revier im UG an einem Gebäude südlich des Plange-

bietsfestgestellt. Die Flächen des Plangebiets werden zur Nahrungs-

suche genutzt.  

Verlust von potenziellen Brutplät-

zen bei Abbruch von Gebäuden 

mit geeigneten Strukturen. 

Blaumeise Es wurden zwei Reviere einer Blaumeise im Untersuchungsraum fest-

gestellt. Ein Baum an der nordwestlichen Plangebietsgrenze scheint 

den Reviermittelpunkt darzustellen, Revieranzeigendes Verhalten und 

Warnverhalten wurden an drei von 6 Begehungen dort beobachtet, 

eine Höhlung konnte im Rahmen der Brutvogelkartierung allerdings 

nicht festgestellt werden. Ein weiteres Revier befindet sich in dem 

Baumbestand südöstlich des Plangebiets; die Niststätte liegt in einer 

Baumhöhle. 

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen. 
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Art Beschreibung der Brutplätze Einschätzung des Verlustes 

bei Umsetzung des BP 

Buntspecht Regelmäßige Sichtungen, revieranzeigendes Balzverhalten und Rufe 

wurden an 4 von 6 Begehungen festgestellt. Es gibt zahlreiche Specht-

höhlen in dem Baumbestand östlich des Plangebiets und auch in den 

Robinien im westlichen Plangebiet sind Spechthöhlen erfasst worden. 

Allerdings konnte kein Nistbaum innerhalb des Plangebiets identifi-

ziert werden. Das Untersuchungsgebiet ist Teilhabitat eines aktiven 

Buntspecht-Reviers und wird überwiegend zur Nahrungssuche ge-

nutzt.  

Der Buntspecht baut sich seine 

Baumhöhlen selbst, somit ist auch 

bei Baumfällungen innerhalb des 

Plangebiets nicht von einer Beein-

trächtigung des Buntspechtes aus-

zugehen. 

Feldsperling Der Feldsperling wurde mehrfach in einem Strauch an der nordöstli-

chen Plangebietsgrenze mit Reviergesang festgestellt. Dieser Busch 

wird als Tagesruhestätte genutzt. Die Niststätte befindet sich vermut-

lich in einer der zahlreichen Baumhöhlen im Baumbestand östlich des 

Plangebiets. 

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen.  

Hausrot-

schwanz 

Der Hausrotschwanz wurde im Süden des UG mit einem Revier er-

fasst. Die Niststätte befindet sich gegebenenfalls in Höhlungen des 

Betonträgers (größtes Warnverhalten) oder an dem Gebäude weiter 

südlich. 

Verlust von Brutplätzen bei Ge-

bäudeabriss oder Verschluss/ 

Rückbau der Betonträger. 

Kleiber 
Der Kleiber wurde im Baumbestand östlich des Plangebiets festge-

stellt. Seine Niststätte befindet sich vermutlich in einer Baumhöhlung.  

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen. 

Kohlmeise Die Kohlmeise brütet im Baumbestand östlich des Plangebiets und im 

Baumbestand innerhalb des westlichen Plangebietes. 

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen. 

Star Eine Niststätte des Stars wurde in einer defekten Laterne nördlich des 

Plangebiets festgestellt. Ein weiteres Paar brütet in dem Baumbestand 

südöstlich des Plangebiets. 

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen. 

Waldbaum-

läufer 

Der Balzgesang des Waldbaumläufers wurde im Baumbestand öst-

lich des Plangebiets regelmäßig verhört. Es wird von einer Niststätte 

in einer Baumhöhle ausgegangen.  

Verlust von Brutplätzen bei Fällung 

von Höhlenbäumen. 

Bei Abriss und Sanierung von Gebäuden oder der Betonträger im Grenzbereich und südlich des UG 

sowie von Entnahme von Höhlen- oder Totbäumen im Geltungsbereich ist mit Beeinträchtigungen dau-

erhaft genutzter Niststätten vorkommender Arten zu rechnen. 

Freibrütende Arten 

Bei Rodung der gebüschreichen Grünflächen im Südwesten des Plangebiets kann der Brutplatz des Blut-

hänflings (vgl. wertgebende Arten) verloren gehen. Strukturreiche Waldsaumbereiche mit offenen Stau-

denflächen und angrenzenden Gebüschstrukturen mit Laub- und Nadelbäumen sind ggf. als Ausweich-

flächen vorhanden. Außerdem wurde der Grünfink innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. Ein Aus-

weichen der Art in den östlichen Baumbestand ist möglich. Andere festgestellte freibrütende Gebüschbrü-

ter wie Rotkehlchen, Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Nachtigall und Zilpzalp brüten im östlich lie-

genden Baumbestand mit teilweise dichter Strauchschicht. 

Da die Röhrichtbestände am Prerauer Stich größtenteils außerhalb des Plangebiets liegen, ist von einer 

Beeinträchtigung durch den B-Plan nicht auszugehen.  

Baumbrüter wie Amsel, Buchfink, Eichelhäher, Singdrossel, Wacholderdrossel oder Pirol haben ihren Le-

bensraum ebenfalls im östlichen Baumbestand oder in weiter entfernt liegenden Strukturen.  
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3.2.2 Zauneidechse 

Für die Erfassung der Zauneidechse wurden im Jahr 2022 insgesamt 6 Begehungen durchgeführt. Sämt-

liche Kartiergänge erfolgten zu optimalen Witterungsbedingungen für den beabsichtigten Zweck. 

 

Tabelle 7: Erfassungstermine und Nachweise Zauneidechse 2022 

Nr.  Datum Anlass Nachweis Zauneidechse Nachweis sonstige 

Reptilien 

1 27.04.2022 Kartierung Zauneidechsen 11 ZE (1 M, 2 W, 2 A, 2 S, 4 u) - 

2 03.05.2022 Kartierung Zauneidechsen 21 ZE (2 M, 2 W, 7 A, 7 S, 3 u) - 

3 19.05.2022 Kartierung Zauneidechsen 6 ZE (1 M, 1 A, 1 S, 4 u) 1 Rn A 

4 08.06.2022 Kartierung Zauneidechsen 4 ZE (2 S, 2 u) 1 Rn A 

5 23.08.2022 Kartierung Zauneidechsen 11 ZE (1 W, 1 S, 8 J, 1 u) - 

6 06.09.2022 Kartierung Zauneidechsen 5 ZE (1 S, 4 J) - 

Abkürzungen: ZE = Zauneidechse, Rn = Ringelnatter, W = Weibchen, M = Männchen, A = adult, S = subadult, J = juvenil, 

u = unbestimmt 

 

An allen 6 Begehungsterminen wurden Zauneidechsen festgestellt. Die Begehungen an diesen Tagen 

dauerten jeweils ca. 2 Stunden. Maximal wurden 21 Tiere während einer Begehung beobachtet, mindes-

tens 4 Tiere. Es wurden Zauneidechsen aller Altersklassen und Geschlechter (Männchen, Weibchen, sub-

adulte und juvenile Tiere) nachgewiesen. Bei den Begehungen im Spätsommer wurden zahlreiche juvenile 

Tiere beobachtet. Es handelt sich somit um eine große vitale Population, die sich entlang des alten Gleis-

bettes am Rand des Untersuchungsgebietes verbreitet hat und hier alle benötigten Strukturen in optimaler 

Weise vorfindet. Der Lebensraum ist vielfältig und sehr kleinteilig strukturiert mit zahlreichen Kleinstruktu-

ren; in den gut besonnten trockenwarmen Offenbereichen sind sowohl mögliche sandige Eiablageplätze, 

als auch Versteckmöglichkeiten (u.a. im Gleisschotter), Sonnungsplätze und geeignete Winterquartiere 

(Erdlöcher, Gleisschotter) zu finden. Die krautige und dornige, unterschiedlich dichte und hohe Vegetation 

bietet gute Deckung. Ein Futterangebot an Spinnentieren und Heuschrecken ist reichlich vorhanden.  

Die Gleisanlagen setzen sich auch außerhalb des UG parallel zur Waldstraße in beide Richtungen fort. 

Bei stichpunkthaften Kontrollen dieser angrenzenden Räume wurden auch hier Zauneidechsen festge-

stellt, so dass das Gleisbett als gut geeignete Ausbreitungslinie der Population angesehen werden kann. 

Eine adulte weibliche Zauneidechse wurde zudem im September östlich der Waldstraße am Straßenrand 

auf einem Totholzhaufen nachgewiesen. 

Weitere Reptilienarten wurden nicht gesondert kartiert, aber als Nebenfunde der Zauneidechsenerfas-

sung aufgenommen. Es konnte bei zwei Begehungen jeweils eine Ringelnatter im Randbereich des Gleis-

bettes an Gebüschstrukturen nachgewiesen werden.  

In der nachfolgenden Karte (Abbildung 6) sind sämtliche dokumentierten Funde von Zauneidechsen im 

Plangebiet dargestellt: 
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Abbildung 6: Zauneidechsenfunde im Untersuchungsgebiet 2022 (Luftbild: LGB 2022, online) 
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4 Zusammenfassung 

Für den Bebauungsplan „Marina am Prerauer Stich“ in der Stadt Zehdenick wurden im Jahr 2022 Erfas-

sungen der Arten(gruppen) Brutvögel und Zauneidechse durchgeführt. Nachfolgend werden die Ergeb-

nisse zusammengefasst. 

Brutvögel 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden im Untersuchungsraum 38 Brutvogelarten, davon acht wert-

gebende Arten festgestellt. Bei den wertgebenden Arten handelt es sich um den Bluthänfling, Eisvogel, 

Dohle, Drosselrohrsänger, Grünspecht, Haubentaucher, Höckerschwan und Schwarzspecht. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wurden insgesamt 7 Brutvogelarten erfasst: Teichrohrsänger, Bluthänf-

ling (wertgebende Art), Dohle (wertgebende Art), Grünfink, Blaumeise, Feldsperling und Kohlmeise). Zu-

dem liegen weitere Reviere der Dohle (wertgebende Art) sowie jeweils ein Revier der Bachstelze und des 

Hausrotschwanzes unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich.  

Reptilien (Zauneidechse) 

Für die Kartierung der Reptilienart Zauneidechse wurden als Lebensraum relevante Offenbereiche des 

Untersuchungsgebietes an 6 Terminen 2022 begangen und systematisch nach Individuen abgesucht. Es 

stellte sich heraus, dass Randbereiche des UG eine hohe Bedeutung als Reptilienlebensraum haben. Es 

konnten bei 6 Begehungen insgesamt 58 Zauneidechsen, davon zahlreiche (12) Schlüpflinge nachge-

wiesen werden. Als Maximum wurden an einem Termin 21 Tiere nachgewiesen. Es besteht somit eine 

große vitale Population auf der Fläche, die sich auch außerhalb des UG entlang des Gleiskörpers in 

beide Richtungen entlang der Waldstraße fortsetzt. 
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6 Anlagen 

6.1 Fotodokumentation: Brutvögel 

 

März: Baumbestand östlich des Plangebiets 

 

März: geschädigter Baumbestand östlich des Plangebiets 

 

März: Totholz im Baumbestand östlich des Plangebiets 

 

März: dichte Gebüsche in der Strauchschicht des Baumbe-

stands östlich des Plangebiets 

 

März: Uferbereich mit Schilfbestand und Erlen nordwestlich 

des Plangebiets 

 

März: Uferbereich mit Schilfbestand nordwestlich des Plange-

biets 
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März: Dichte Gehölzstrukturen nördlich an den Geltungsbe-

reich angrenzend 

 

März: Baumbestand aus Pappeln östlich des Plangebiets 

 

März: halboffene Fläche mit Einzelbäumen nörlich an den 

Geltungsbereich angrenzend 

 

März:Röhrichtgürtel im Hafenbereich des Prerauer Stichs 

 

März: Dichtes Gebüsch und Baumbestand aus Robinien im 

Südwesten des Geltungsbereich 

 

März: Dichtes Gebüsch und Baumbestand aus Robinien im 

Südwesten des Geltungsbereich 
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März: Dichtes Gebüsch und Baumbestand aus Robinien mit 

junger Kiefer im Südwesten des Geltungsbereich 

 

29.06.22 Schwarm aus Jung- und Altvögeln der Dohlen 

südlich des Geltungsbereich 

 

März: Gebäude und Betonträger mit Strukturen für Gebäude 

und Nischenbrüter 

 

Schilfgürtel des Uferbereichs am Waldstich im Osten des 

Plangebiets 

  



trias  
Planungsgruppe 
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6.2 Fotodokumentation: Zauneidechse 

 

03. Mai: Paarung Zauneidechsen am Gleisbett südlich an-

grenzend an das UG (Kranbahn) 

 

19. Mai: Männchen am Sonnungsplatz auf Totholz 

 

Juni: möglicherweise Eiablageplatz am Gleisbett 

 

23. August: juvenile Zauneidechse am Gleisbett im UG 

 

23. August: juvenile Zauneidechse 

 

23. August: subadulte Zauneidechse 

 

06. September: juvenile Zauneidechse zwischen Bahngleisen 

und Asphalt 

 

 

 




